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Gesuchsteller 

 

Name / 

Vorname: 
  Betriebs Nr.: 

Adresse:  Natel: 

PLZ, Ort:  Telefon: 

E-Mail: 

 

Beitragsgesuch für Wildschutzmassnahmen in der offenen Flur / Gesuch vom:                  

Gesuch – Nr.: 

Parzelle (Flurname und Kat.-Nr.)  

Kultur:  

Standort Gemeinde  

  

Massnahme 

Einzäunung wurde erstellt am:    

Flexibler Zaun (Länge): 

Unterhalt flexibler Zäune für vier Jahre pauschal Fr. 2.--  pro lfm Zaun. 

 

Dem Gesuch ist die Quittung des beschafften Zaunmaterials (sofern es sich nicht um ein bereits be-

willigtes Beitragsgesuch für Wildschutzmassnahmen in der offenen Flur handelt) sowie ein Einzah-

lungsschein der landbewirtschaftenden Person beizulegen. 

 

Mit der Unterzeichnung dieses Gesuchs, bestätigt der Gesuchsteller, das Material ausschliesslich zur 

Wildschadenverhütung einzusetzen und ordnungsgemäss zu unterhalten.  

 

Datum: __________________  Unterschrift Gesuchsteller: __________________________ 

 

Die Unterlagen sind einzureichen an:  Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich, Eschikon 28, 
8315 Lindau / e-mail:  fjv@bd.zh.ch. 

Beurteilung Fischerei- und Jagdverwaltung 

  Dem Gesuch wird entsprochen   Dem Gesuch wird nicht entsprochen 

Begründung: 

 

Datum  Unterschrift FJV   

mailto:fjv@bd.zh.ch
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Hinweise zum Verfahrensablauf 

(vgl. Richtlinie betr. Verhütung und Vergütung von Wildschäden bei landwirtschaftlichen Kulturen und an 

Nutztieren vom 1. Januar 2023 

Technische Anforderungen 

Wildschutzmassnahmen haben in der Regel den folgenden Standardvorgaben zu genügen: 

 

Flexible Zäune bei landwirtschaftlichen Kulturen: 

- Litzen/Bänder: Mit sehr guter Leitfähigkeit; nach 1000m Zaunlänge soll der Zaun noch eine Spannung 
von min. 3000 Volt aufweisen (Spannungsabfall max. 500 Volt pro 100 Meter).  

- Pfähle aus Holz oder Kunststoff mit den entsprechenden Isolatoren.  
- Aufbau: Die Litzen oder Bänder sind dreifach zu führen.  
- Maschenzäune aus Kunststoff ("Flexinet, Primaflex" o.ä.) werden nicht finanziert.  
- Spezielle Wildschweinabwehrnetze können vergütet werden.  

 

Pauschaler Unterhaltsbeitrag 

Der Unterhalt umfasst die regelmässige Kontrolle auf Funktionstüchtigkeit sowie das Ausmähen zur Ver-
hinderung von Spannungsabfall. 
 

- Unterhalt flexibler Zäune für 4 Jahre pauschal pro lfm Zaun        Fr.  2.00 

 

An den Unterhalt von festen Zäunen werden keine Beiträge ausgerichtet. 

 

Das vorliegende Gesuch ist zusammen mit den Unterlagen, bis spätestens einen Monat nach Erstellen der 
Anlage, bei der Fischerei- und Jagdverwaltung, Eschikon 28, 8315 Lindau, einzureichen.  

 

Unvollständig eingegangene Gesuche werden nicht behandelt. 

 


